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 Veröffentlicht am 22.03.1993

Norm

ZPO §411 Ca

ZPO §419 A

Rechtssatz

Die Frage, ob sich die Wirkungen der materiellen Rechtskraft eines Urteils im Vorprozeß, insbesondere das daran

geknüpfte Wiederholungsverbot, auch auf eine im Spruch nicht erledigtes Zinsenbegehren erstrecken, läßt sich auch

an Hand der Erwägung, ob im Vorprozeß die Abweisung des Zinsenmehrbegehrens im Bereichtigungsweg

nachgetragen werden könnte.
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